
——

der vorliegenden Abſchrift faſt wörtlich — leſen. Das Roermonder Manuſtribt
ſtellt ſich als eine freie lateiniſche Überſetzung des ſpaniſchen Originals dar.

Der glückliche Entdecker eeilte ſich, den koſtbaren Fund allen Exerzitienfreunden
einer kleinen Schrift bekanntzugeben: Pierre Bouvier 7 Directoire SOMm-·

posé Dar Aln Ignace L'usage de Celui qui donne les Hxerceices II
publié POur la première fois (Paris 1917, Beauchesne).

Das Ignatianiſche Directorium enthält nur urze praktiſche unke
und Anweiſungen für den Exerzitienmeiſter, die den Erfahrungen des Heiligen
m der Handhabung der „Geiſtlichen Übungen und in der Seelenleitung entnommen
ſind Die meiſten eziehen ſich auf die Electio, der 10 gnatiu im Organis⸗

mus der vierwöchigen Exerzitien eine ſo hohe Bedeutung beimißt. teſe mie
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und Erfahrungen ſind m das offizielle Directorium der Ge
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ellſchaft aſt ganz,
mit nur ehr geringen Abweichungen, aufgenommen worden. me reizvolle Arbeit
dre es, aus dem Vergleich beider Directorien tiefere Verſtändn für Weſen
und Wert der geiſtlichen Übungen ermitteln. Eins ſei hier nur hervor⸗
ehoben Der neue Fund et ſehr deutlich auf die Kontinuität In der*
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ſellt ſich als eine freie lateiniſche Überſetzung des ſpaniſchen Originals dar.

Der glückliche Entdecker beeilte ſich, den koſtbaren Fund allen Exerzitienfreunden

in einer kleinen Schrift bekanntzugeben: Pierre Bouvier S. J., Direcioire com-

posé par Saint Ignace à l'usage de celui qui donne les Exercices et

publié pour la première fois (Paris 1917, Beauchesne).

Das Ignatianiſche Directorium enthält nur kurze praktiſche Winke

und Anweiſungen für den Exerzitienmeiſter, die den Erfahrungen des Heiligen

in der Handhabung der „Geiſtlichen Ebungen“ und in der Seelenleitung entnommen

find. Die meiſten beziehen ſich auf die Electio, der ja Ignatius im Organis⸗

mus der vierwöchigen Exerzitien eine ſo hohe Bedeutung beimißt. Dieſe Winke

und Erfahrungen ſind in das offizielle Directorium der Geſellſchaft faſt ganz,

mit nur ſehr geringen Abweichungen, aufgenommen worden. Eine reizvolle Art eit

wäre es, aus dem Vergleich beider Directorien tieferes Verſtändnis für Weſen

und Wert der geiſtlichen übungen zu ermitteln. Eins ſei hier nur hervor⸗

gehoben. Der neue Fund weiſt ſehr deutlich auf die Kontinuität in der

Entwicklung der aſzetiſchen Lehre in der Geſellſchaft Jeſu hin.

Das offizielle Directorium das unter Aquaviva erſchien eignete ſich die Grund⸗

gedanken des Ignatianiſchen an und baute auf dieſer Grundlage den Leitfaden

zu den „Geiſtlichen Übungen“ im ſelben Sinne weiter aus. Wie auf andern Ge⸗

bieten zeigt auch hier eingehende geſchichtliche Forſchung, daß unter dem Generalat

von Aquaviva kein Bruch mit der Vergangenheit vollzogen — ſondern der alte

Geiſt auf neu entſtehende Bedürfniſſe und neu ſich geſtaltende Verhältniſſe an⸗

gewandt wurde.

Paul von Chaſtonay 8S. J.

Beſtrebungen des Tages zum Schutze des Kindes.
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Im Gedenken an die teuern Toten auf blutigem Feld um ſo mehr für das

aufblühende junge Geſchlecht zu ſorgen, iſt ſchon längſt Gemeingut des Volkes

geworden. Einſchneidende Maßnahmen hat man bereils getroffen. So nennen

wir die tief ins Volksleben eingedrungene Reichswochenhilfe, die ſtark einſetzende

Bewegung zum Schutz des Kleinkindes, aus ihr wieder die 1916 vollzogene

Gründung von „Deutſchlands Spende für Säuglings⸗ und Kleinkinderſchutz“.

*

In dieſen Rahmen dürfen wir die ſtarken Strebungen in Bayern einbeziehen,

V

die dort endlich der ungewöhnlich hohen Säuglingsſterblichkeit begegnen wollen r.

Neben ſolchen Maßnahmen unmittelbarer Wirkung reifen indeſſen Pläne

geſetzgeberiſcher und organiſatoriſcher Art, die ſpäterhin nicht minder

nefgehende Wirkungen haben können. Freilich findet ſich neben Tüchtigem und

Ernſthaftem auch manch Spielhaftes, geboren aus modiſcher Laune und Selbſt⸗

gefälligkeit. Hierzu muß man ſeiner ganzen Entwicklung nach z. B. den im Preußiſchen

Aufſchluß darüber bieten Anna Gräfin Spreti, Die Säuglingsſterblichkeit in

den altbaveriſchen Landesteilen (München 1917, Caritasverband), und Muckermann,
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Mutter und Kind. Die Bedeutung und Notwendigkeit d

es Banal und Klein⸗

kinderſchutzes in Bayern.Entwicklung der aſzetiſchen r e In der Geſe

af Jeſu hin
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Abgeordnetenhaus ſeinerzeit begründeten „Hauptausſchuß vom 18 Uun (1917)
zur Erzielung eines einheillichen deutſchen Jugendrechts rechnen. Er hat Ende
Oktober in einer bon den „großen Jugendverbänden begründenden Arbeits⸗
gemeinſchaft für Jugendrecht“ wobei man allerdings manche dieſer großen
Verbände erli vorher ihre Zuſtimmung efragt ſein offiziellesrab gefunden, ebt aber aneben als Abteilung für eu  e Jugendrecht des
freiwilligen Erziehungsbeirats m Berlin munter weiter Selten war wohl der
Widerſpruch in Fachkreiſen ſo allgemein wie iesmal

an Gedanken, die hier durch allerhan Beiwerk erbilde auftreten, Nden
ſich wieder Iin durchaus ernſthaften und gediegenen Unternehmen Sie zielen
einmal darauf ab, tn geſetzgeberiſcher Hinſicht größere Einheitlichkeit erreichen,
anderſeits m der Verwaltung wie auch m der freien Tätigkeit größere Einheit

erreichen. Auf dem Gebiet der Geſetzgebung ird beſonders vom ib
eu  er Berufsvormünder m Frankfurt d. eine reichsgeſetzliche egelung der
öffe  1  en Kindererziehung, und zwar der Gruppen der unehelichen
Kinder, der Armenpflegezöglinge und der ürſorgezöglinge re. Man zie
auf Schaffung eines ſog Rahmengeſetzes, das allgemeine Grundſätze für das

Reich feſtlegt, das einzelne aber bundesſtaatlichen Ausführungsgeſetzen
überläßt Die Vorarbeiten ſtehen noch bei ſtatiſtiſchen Ermittelungen und Er
möglichen de  halb noch keine eingehendere Stellungnahme Es iſt aber chon

begrüßenswert, daß durch teſe Tbetten die Aufmerkſamkeit weiterer Kreiſe
als nur der uin der Unmittelbaren Arbeit ſtehenden wieder auf le Geſamtheit
der hilfsbedürftigen Jugend mehr als bisher hingelenkt ird Man ird eS
bei vorderhand V Kauf nehmen können, daß auch hier ein Spezialgebiet, die
orge für das unehe Kind, als Ausgangspunkt der ewegung noch über⸗
ragend m den Geſichiskreis Il ies gilt ſo mehr, als nach den teilweiſe
recht erregten Auseinanderſetzungen der letzten ber den Schutz des Un⸗
elichen Kindes eine gewiſſe Klärung Iun der Auffaſſung Uund ruhigere Würdigung
des Standpunktes derer eingetreten iſt, die über der orge ſür das Einzelweſen
das Gemeinwohl auch mn dieſer rage gewahrt wiſſen wollten Es iſt offen,
daß auch hier die Spezialiſten allm die großen Zuſammenhänge rfaſſen
und berückſichtigen werden. Zu dieſer Klärung hat, wie auch die Tagung des
Archivs der Berufsvormünder N September 1917 erwies, die Darſtellung
Wuermelings m Faßbenders „Des eu  en Volkes Wille zum Leben“ nicht enig
beigetragen. Es wurde anerkannt, daß auch der Schutz des unehelichen Kindes
m den Schutz der Familie eingeordne werden muß Für einen folgerichtigen,
umfaſſenden Aufbau der Rinderfürſorge iſt jedo nicht die natürliche Tatſache der
unehelichen Geburt ſich zUum Ausgang nehmen, ondern die 1  1 oder
achliche Notlage eines Kindes, die In vormundſchaftlichen bzw ſozial⸗ oder xrmen⸗
pflegeriſchen Maßnahmen den Ausdruck öffentlicher ilfe nde ine der Ur⸗
en dieſer Not aber bei aller überragenden Bedeutung doch nUur eine von
vielen iſt Qbet ehr oft, aber auch wieder nicht immer, die Tatſache der Uun
elichen Geburt
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N In engem Zuſammenhang mit der ebengenannten Einſeitigkeit ſteht die auch
heute noch nicht 10 abgelegte Überſpannung des Gedankens der amilichen
Berufsvormundſchaft, wonach alle unehelichen Kinder ohne weiteres
der Vormundſchaft eines Kommunalbeamten unterſtellt werden ollen Wie ehr
dieſe ewegung noch Im unabgeklärten Heroenzeitalter des erſten bahnbrechenden
Eifers ſteht, zeigte als leiner Zug das Wort von angeſehener eite auf der ge⸗
nannten Tagung des Archivs Nach den Arzten hätten die Berufsvormünder wohl
am meiſten bisher für die Bevölkerungspolitik ge die Berufsvormundſchaft in
allen ren, aber hierzu iſt ſie doch wenigſtens noch zu jung und wenig aus⸗
gebreitet. CEs iſt auch nicht ohne Intereſſe, ieſe Beſtrebungen zur Kommunali⸗
ſierung eines großen el der freien iebestätigkeit durch die Ausſchaltung des
karitativen Einzelvormundes, der noch als ausführende erſon
gelaſſen iſt, mit dem Urm vergleichen, der zwei Tage arauf VW der Tagung
des eu  en Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit ſich erhob, als dort
eine öffentliche egelung der geſamten ſog freien Wohlfahrtspflege und Liebes⸗
tätigkeit gefordert wurde Zum eil dieſelben Perſonen, die dort
die Staatsaufſicht über die freie Liebestätigkeit eintraten und hier die tatſächliche
Au  altung derſelben, wenigſtens deren freie Übung auf einem großen und
wichtigen Gebiet der Fürſorgearbeit befürworteten. Es iſt dies wohl nur möglich,
eil man V weiten Kreiſen der freien Arbeit nur Pionierdienſte, Anbahnung
einer Arbeit, bis ſie reif zur Übernahme 7⁷ öffentliche Verwaltung iſt, zumißt,
dagegen den Dauerwert der freien Tätigkeit auf weiten ebteten und nicht zuletzt
in rziehlich⸗fürſorger

er Hinſicht verkennt.

Um ſo erfreulicher war aber die Kundgebung der freien iebestätigkeit auf
der Tagung des eu  en Vereins für Armenpflege und Wohltätigkeit. te iſt
dies beſonders auch deshalb, eil die Berufsbormundſchaft durch einen ereits an⸗

gekündigten Geſetzentwurf über Pfli tju 8 n mte NV Städten und Kreiſen
reußen NV engſte Beziehung mit dieſen geplanten Amtern treten ſoll Wenn
die Jugendämter wirklich ihren Zweck rfüllen wollen und Mittelpunkt
der orge für die Jugend werden ollen, dann werden ſie unbedingt auch in
der Praxis über den Parteien, über den beiden Zweigen der öffentlichen
und privaten Fürſorge, ſtehen müſſen und dürfen etztere nicht ſchlechthin die
öffentliche Tätigkeit angliedern wollen, ſondern müſſen ſie gleichwertig, als für
viele Uufgaben NWV ihrer Eigenart unerſetzlich behandeln Andernfalls würden leſe
Amter ⁷

2 den Charakter einer Magiſtratskommiſſion erhalten. Dies iſt aber
kein Jugendamt oder bei weiterem Umfang Wohlfahrtsamt, wie * gewün wurde.

Auch ein Reichsjugendamt wurde gefordert. orläufi iſt aber dieſer
Plan noch recht wenig geläutert. Die aus perſönlichen Gründen gewünſchte An⸗
gliederung 1  I  M das Reichswirtſchaftsamt egegne doch ſachlich rnſten edenken
Die ſ

en Gründe, die afur prechen, der ozialpolitiſche Jugendſchutz,
zeigen nur auf die Schwierigkeiten für eine olche Zuſammenfaſſung Uberha
hin, wie ſie auch chon für ein Reichsjugendgeſetz geltend gemacht wurden. Sie
reichen aber nicht zur Begründung des Anſchluſſes an das Wirtſchaftsamt aus
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Iimm man die Jugendfürſorge als eil der allgemeinen Volkswohlſahrt, ſo
könnte man ellei beſſer auf das von thberaler ette Iim El gewünſchte,
nach öſterreichiſchem Muſter gedachte Reichswohlfahrtsamt als geeignete Stelli
verweiſen, wie überhaupt das Verhältnis der Jugendämter zu den ebenſa
mancheno geplanten oder errichteten Wohlfahrtsämtern noch der Klärung
arr Aber da Rden wir wieder ein Fragezeichen, das erſt ürzlich Prof Francke
in emem rtrag Im Berliner Lettehaus aufnahm: Vertragen ſich Wohlfahrts⸗
beſtrebungen und Amt überhaupt? Iſt das nicht chon viel Schablone für
rei Tun? Soll man das, was ſchabloniſiert werden kann, nicht lieber einem
Reichsarbeitsamt unterſtellen, die eigentliche Wohlfahrtsarbeit ab  1 frei laſſen?

er all dem omm man ſchließlich wieder auf den edanten der Verbindung
von ehörden und Vereinen auf halbamtlichem oden zurück, wie m der fr  eren
Zentralſtelle für Arbeiterwohlfahrtseinrichtungen, ſeit 1906 Zentralſtelle für Volks⸗
wohlfahrt, zUum Ausdruck kam Mit Recht ird man ſich da die rage vorlegen,die auch auf den genannten agungen ausgeſprochen wurde Iſt nicht einfacher,
billiger, erfolgſicherer, das Beſtehende verwerten und auszubauen? Wäre dies
rechtzeitig eſchehen, dann hätten wir eute iellei weniger Zentralen, deren
Zentraliſierung immer wieder neue Zentralſtellen gefordert werden, wie in dem
ingang erwähnten „Hauptausſchuß“. Will man aber eue chaffen, dann ſoll
mindeſtens ebenſo weitſichtig wie das Alte angeleg ſein, nicht nur Stück⸗ und Spezia
liſtenarbeit. Die großen olkserhaltenden ſittlichen Grundſätze müſſen auch das Neue
durchwirken und zum klaren Ausdruck kommen. onſtantin ppe

Das Stuttgarter Auslandsmuſeum und die deutſchen oliken.
Daß der Auslandsdeutſche bisher bon der Heimat nicht die verdiente und

erwünſchte Unterſtützung gefunden hat, iſt unbeſtreitbar Man enke nur die
für andere Völker Unbegreifliche Tatſache, daß bis bor kurzem der im Uslande
weilende Deutſche nach zehnjähriger eſenhei ein Bürgerrecht verlor und
ami aus dem Reichsverband ausgeſtoßen wurde Das war für viele eine
ittere Erfahrung; eine kurzſichtige Theorie zeigte ſich mächtiger als die wahren
Intereſſen des Vaterlande

Der rieg hat uns auch hier die ugen geöffnet war iſt das engherzige
Geſetz, welches die Pioniere des Deutſchtums zu Heimatloſen erniedrigte, chon
bor dem Kriege efallen Aber das war nur eine der vielen Klagen des Uslands⸗
eu  en ES genügt ihm nicht, daß Er ſich wieder mit 03 einen Bürger des
eu  en Reiches nennen darf Er erlang mehr, in ſeinem eigenen Intereſſe
und In dem ſeines Volkes; ſein Werk ſoll nicht nur perſön

en Charakter
gen, ondern muß darauf rechnen können, daß die Heimat hinter ihm ſteht
und ſeine Tbe mit ntereſſe Uund rd unterſtützt.

Als einen hochbedeutſamen Schritt zur Erreichung dieſes Zieles egrüßen wir
die Eröffnung des Deutſchen Auslandsmuſeums m Stuttgart Seine Aufgabe hat
der Ehrenvorſitzende der Gründungskommiſſion, Staatsminiſter Dr Haber⸗
maas, in der Gründungsverſammlung Am 10 Januar 1917 m die W'é

30orte gefa
Stimmen der Zeit. 94.


